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(2) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die 
durch die Leiter der zuständigen Dienststellen der Deutschen 
Volkspolizei als freiwillige Helfer bestätigt werden, verpflich
ten sich, die Deutsche Volkspolizei bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben aktiv-zu unterstützen.

(3) Der Einsatz der freiwilligen Helfer erfolgt entsprechend 
der Notwendigkeit und unter Berücksichtigung ihrer Kennt
nisse und Fähigkeiten.

(4) Freiwillige Helfer werden mit der Zurücknahme der 
Bestätigung durch die Deutsche Volkspolizei entpflichtet.

§3
(1) Die freiwilligen Helfer tragen mit ihrer unterstützenden 

Tätigkeit, vorrangig durch Überzeugung und erzieherische 
Beeinflussung, dazu bei, das Rechtsbewußtsein der Bürger 
sowie die freiwillige Einhaltung der sozialistischen Rechts
normen zu fördern.

(2) Maßnahmen sind durch die freiwilligen Helfer unter 
Einhaltung der Rechtsvorschriften und der in dieser Verord
nung festgelegten Befugnisse in dem Umfang zu treffen und 
nur so lange durchzuführen, wie dies zur Abwehr von Ge
fahren oder zur Beseitigung von Störungen im Interesse der 
Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
notwendig ist.

§4
Zur Erreichung einer hohen Qualität und gesellschaftlichen 

Wirksamkeit bei der Gewährleistung der öffentlichen Ord
nung und Sicherheit ist die Deutsche Volkspolizei verpflichtet, 
die freiwilligen Helfer bei der Aneignung eines hohen poli
tischen und fachlichen Wissens zu unterstützen und ihnen die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Grundsätze der polizeilichen 
Arbeit zu vermitteln.

§5
(1) Die freiwilligen Helfer versehen ihre Tätigkeit zur Ge

währleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit unter 
Führung der Deutschen Volkspolizei im Rahmen der ihnen 
übertragenen Befugnisse und lösen übertragene Aufgaben 
selbständig oder im Zusammenwirken mit Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei.

(2) Die freiwilligen Helfer sind befugt und verpflichtet:
a) Hinweise, Vorschläge und Mitteilungen zur Weiterlei

tung an die Deutsche Volkspolizei entgegenzunehmen,
b) bei Gefahren oder Störungen, die das Leben oder die 

Gesundheit von Menschen sowie das sozialistische, per
sönliche oder andere Eigentum bedrohen oder in anderer 
Weise die öffentliche Ordnung und Sicherheit beein
trächtigen, notwendige Sofortmaßnahmen zu deren Ab
wendung bzw. Beseitigung einzuleiten,

c) gegen Rechtsverletzungen, insbesondere Ordnungswid
rigkeiten, einzuschreiten und die Bürger über das ord
nungsgemäße Verhalten zu belehren,

d) Personen der nächsten Dienststelle der Deutschen Volks
polizei zuzuführen bzw. einem Angehörigen der Deut
schen Volkspolizei zu übergeben, wenn die Personalien 
nicht an Ort und Stelle zweifelsfrei festgestellt werden 
können oder die Zuführung zur Klärung eines die öf
fentliche Ordnung und Sicherheit erheblich gefährden
den Sachverhaltes unumgänglich ist,

e) Sachen zeitweilig in Verwahrung zu nehmen, wenn durch 
deren Benutzung die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
gefährdet oder gestört wird oder sie der Einziehung 
unterliegen und nur dadurch die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit gewährleistet werden kann,

f) Personalien festzustellen, wenn dies zur Durchführung 
weiterer Maßnahmen unbedingt erforderlich ist,

g) den Austausch von Personalien zu unterstützen, wenn 
Bürger einen zivilrechtlichen Anspruch gegenüber einem 
anderen Bürger glaubhaft begründen.

(3) Die freiwilligen Helfer können, sofern sie dazu durch

die Deutsche Vplkspolizei ermächtigt sind, über die im Abs. 2 
genannten Befugnisse hinaus:

a) Hausbücher kontrollieren,
■ b) für den Abschnittsbevollmächtigten Sprechstunden 

durchführen,
c) die besuchsweise An- und Abmeldung auf der Grund

lage der Rechtsvorschriften vornehmen,
d) Personen auf Vorliegen der Berechtigung zum Aufent

halt in Gebieten mit besonderer Ordnung kontrollieren,
e) Personen und Sachen bei Fahndungseinsätzen kontrol

lieren und die Zuführung bzw. Übergabe in Fahndung 
stehender Personen und Sachen an die nächste Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei vornehmen,

f) den Verkehrsunterricht auf der Grundlage der Straßen
verkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung 
bzw. der Sportbootanordnung durchführen,

g) theoretische und praktische Grund- sowie Abschlußprü
fungen zur Erlangung der Fahrerlaubnis abnehmen,

h) die Prüfung der Fahrzeugführer und die Überprüfung 
der Fahrzeuge zwecks Erteilung der Erlaubnis zur Per
sonenbeförderung vornehmen,

i) Großraum- und Schwerlasttransporte begleiten,
j) Verkehrsüberwachungen, Verkehrsregelungen, Kontrol

len der Führerschein e/Fahrerlaubnisse und Berechti
gungsscheine, der Zulassungsscheine und Nachweise 
über die Entrichtung der Kraftfahrzeugsteuern und des 
Beitrages zur Kraftfahr-Haftpflicht-Versicherung bzw. 
Befähigungsnachweise oder -Zeugnisse durchführen,

k) die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer bzw. Bootsführer 
sowie die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahr
zeuge und Boote kontrollieren,

1) technische Überprüfungen von Fahrzeugen und Booten 
gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung bzw. der 
Sportbootanordnung durchführen sowie die Eintra
gung der technischen Überprüfung im Zulassungsschein 

' vornehmen,
m) Meldepflichten der Fahrzeugeigentümer ,und -halter 

wahrnehmen und Eintragungen von Veränderungen im 
Fahrzeugbrief und Zulassungsschein vornehmen.

§ 6
In besonderen Fällen können freiwilligen Helfern weitere 

Befugnisse durch den Minister des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei übertragen werden.

§7
(1) Die freiwilligen Helfer erhalten eine rote Armbinde 

mit dem Aufdruck „Helfer der Volkspolizei“ und dem Em
blem der Deutschen Volkspolizei sowie zu ihrer Legitimation 
einen Ausweis.

(2) Beim selbständigen Tätigwerden haben sich die frei
willigen Helfer unaufgefordert auszuweisen.

(3) Die freiwilligen Helfer sind verpflichtet, über die in 
Durchführung ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Mitteilun
gen und Tatsachen gegenüber Unbefugten Stillschweigen zu 
wahren.

§ 8

(1) Hervorragende Leistungen von freiwilligen Helfern bei 
der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
werden in geeigneter Weise gewürdigt.

(2) Freiwillige Helfer können für besondere Verdienste mit 
staatlichen Auszeichnungen geehrt werden.

§9
(1) Für die Zeit ihrer unterstützenden Tätigkeit besitzen 

die freiwilligen Helfer entsprechend den Rechtsvorschriften 
Rechts- und Versicherungsschutz.

(2) Die den freiwilligen Helfern im Zusammenhang mit der


